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RS OGH 1962/11/7 12Os229/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1962

Norm

StPO §143 Abs2

StPO §152

Rechtssatz

Das Gericht ist durch die Bestimmung des § 152 StPO nicht gehindert, schriftliche Äußerungen, in deren Besitz es

gelangte, auch dann zum Zwecke des Beweises zu verwerten, wenn dieselben von Personen herstammen, denen das

Entschlagungsrecht zusteht oder die von diesem Recht Gebrauch gemacht haben (Slg 1515).
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